
Das Qualitätssiegel
„VPK-geprüfte Einrichtung“

Was ist das Qualitätssiegel?

Einführung

Der Landesverband Niedersachsen hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, die Qualität seiner  Mitglieds-
einrichtungen zu sichern und stetig weiter zu 
entwickeln. 

Als weiteren Baustein in unserem Qualitätsrad 
bieten wir unseren Mitgliedern das Qualitäts-
siegel „VPK-geprüfte Einrichtung“.  

Mit diesem Zertifi zierungs-Angebot übernehmen 
wir bundesweit eine Vorreiterrolle. 

Über die bestehenden Qualitätsstandards hinaus, 
fügt sich das Siegel in die Reihe unserer Strate-
gien für anspruchsvolle Hilfen in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Die Selbstverpfl ichtungserklärung, 
die AG Qualität und die Errichtung der regionalen 
Qualitätszirkel werden durch das neue Qualitäts-
siegel „VPK-geprüfte Einrichtung“ um ein 
wichtiges Instrument zur Qualitätsentwicklung 
erweitert. 

Landesgeschäftsstelle
VPK Niedersachsen
zum Keenmoor 13
27308 Kirchlinteln

Büro:
Tel.  0 42 37 - 9 41 00
Fax  0 42 37 - 9 41 02

email: info@vpk-nds.de
http://www.vpk-nds.de
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Warum die Einführung eines Siegels?

Welcher Zweck wird mit dem Siegel 

Wer erhält das Zertifikat ? Wie lange ist das Siegel gültig?

Prüfungen/ Voraussetzungen

Um das Qualitätssiegel „VPK-geprüfte Einrichtung“ 
führen zu dürfen, durchläuft jeder Einrichtungs-
träger einen Zertifizierungsprozess und er muss 
aktiver Teilnehmer der regionalen Qualitätszirkel 
sein.

Anhand eines Kriterienkatalogs orientiert sich  
die Prüfung an Aspekten der Struktur-, Prozess- 
und Ergebnisqualität. Im ersten Schritt reicht der 
Bewerber seine schriftlichen Unterlagen ein, da-
nach folgt die Prüfung in der Einrichtung vor Ort.

Die einzureichenden Unterlagen beziehen sich 
auf die Einrichtungsorganisation und -struktur, 
das Personalwesen, die Abläufe von Standard-
situationen, das Dokumentationswesen und die 
Methoden zur Reflexion der geleisteten Arbeit. 
Die zweite Phase der Prüfung findet in der Ein-
richtung statt. Hier werden die beschriebenen 
Verfahren und Abläufe in der Praxis getestet und 
auf die alltägliche Umsetzung hin geprüft. Wäh-
rend einer Begehung innerhalb der Einrichtung 
werden die Räumlichkeiten und die Ausstattung 
mit den in der Leistungsbeschreibung dargestell-
ten Angebote und Zielsetzungen verglichen.

Das Prüfgremium setzt sich aus einem externen 
Prüfer und zwei Mitglieder der AG Qualität des 
VPK Niedersachsens zusammen. 

Nach erfolgreicher Absolvierung darf das  
Qualitätssiegel „VPK- geprüfte Einrichtung“ 
genutzt werden. 

Gültigkeit / Verlängerung

Das Siegel ist für drei Jahre gültig. Nach Ablauf 
der Gültigkeit muss ein erneutes Prüfverfahren 
beantragt werden um dem Prädikat gerecht zu 
werden.

Teil des Prüfverfahrens ist die aktive und auch 
zukünftige Teilnahme an den regionalen  
Qualitätszirkeln des VPK Niedersachsen. 

Durch die Verzahnung des Prüfverfahrens mit 
einer kontinuierlichen Mitarbeit und damit 
verbundener Transparenz und Reflexion wird ein 
hohes Maß an Qualitätsentwicklung gefördert 
und perpetuiert.

Ziele

Mit dem Siegel verfolgen wir das Ziel, den stetig 
wachsenden gesellschaftlichen Ansprüchen an 
die Qualität unserer Dienstleistungen und den 
Anforderungen von Klienten und Jugendämtern 
gerecht zu werden.

Mit dem Qualitätssiegel konnten wir ein  
Instrument ins Leben rufen, welches den  
Standard unserer Tätigkeit sicherstellt und  
die Qualität weiterentwickelt. 

Im Wesentlichen dient das Qualitätssiegel der 
Förderung von Transparenz und Selbstreflexion.

So werden wiederkehrende Arbeitsläufe geregelt, 
Verantwortungen festgelegt, der reibungslose 
Informationsfluss an interne und externe Schnitt-
stellen organisiert und die Qualität von Arbeits
abläufen sichergestellt.

Mit der Zertifizierung können erhebliche  
Verbesserungen in der Organisation und deren 
Aufgaben erzielt werden. Der VPK Niedersachsen 
fördert dadurch eine konsequent reflektierende 
Arbeit und einen kontinuierlichen Prozess zur 
Qualitätsentwicklung.
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